
   

 

Stadtrat 
 

 
Botschaft an den Gemeinderat 
 
Nachtrag zum Baurechtsvertrag zwischen der Stadt Kreuzlingen und der Genossen-
schaft Schwimmbad Hörnli betreffend Auflösung des Servituts zu Lasten der Parzelle 
Nr. 5064 der Stadt Kreuzlingen 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Gestaltungsplan Seezelg aus dem Jahr 2002 soll auf die geplanten neuen Nutzun-
gen hin angepasst werden. Zur Vorbereitung dieser Aktualisierung wurden alle Verein-
barungen mit den heutigen Nutzerinnen und Nutzern im Gebiet Seezelg dahingehend 
kontrolliert (Beilage 1). Die Überprüfung ergab, dass nur der bestehende Baurechtsver-
trag mit der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli aus dem Jahr 2007 geändert werden 
muss. Im Vertrag besteht heute ein Servitut, das die vorgesehenen Nutzungen im Ge-
biet Seezelg verunmöglicht und gleichzeitig kann in einem Nachtrag zum Baurechtsver-
trag die bisherige Bestimmung der Parkplatzbewirtschaftung neu geregelt werden. 
 
Der vorliegende Nachtrag wurde mit der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli ausgear-
beitet und gleichzeitig konnte eine Vereinbarung über die zukünftige Handhabung des 
Parkierungs-, Zugangs- und Zufahrtsrechts abgeschlossen werden. Diese Regelung 
wurde notwendig, da ab Herbst 2018 der Parkplatz im Seezelg mit 380 Plätzen bewirt-
schaftet werden muss. Damit können die kantonalen Vorgaben des Planungs- und Bau-
gesetzes erfüllt werden, die vorschreiben, dass publikumsintensive Anlagen über 100 
Parkplätze gebührenpflichtig zu bewirtschaften sind.  
 
 
1 Ausgangslage 

Im Zuge der Sanierung und Attraktivitätssteigerung des Schwimmbads Hörnli 
wurde im Jahr 2007 ein neuer Baurechtsvertrag erstellt (Beilage 2). Dieser löste 
den ersten Vertrag aus dem Jahre 1969 ab. Zwei wesentliche Bestandteile des 
Baurechtsvertrags sind die Bereitstellung von Parkplatzflächen für den 
Schwimmbadbetrieb und – bei einer künftigen Bewirtschaftung der Park-
plätze – die Parkierungsgebühr für die Schwimmbadgäste wesentlich zu redu-
zieren. Um den Gestaltungsplan Seezelg aktualisieren zu können und die Bewirt-
schaftung der Parkplätzte umzusetzen, braucht es zum einen den Nachtrag zum 

Sperrfrist für alle Medien 
Veröffentlichung erst nach der Medienkon-
ferenz zur Gemeinderatssitzung 
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Baurechtsvertrag und zum anderen die Vereinbarung zwischen der Stadt und 
der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli über die Vergünstigung der Parkie-
rungsgebühren der Schwimmbadgäste.  

 
1.1 Servitut für die Parkplatzfläche  

Die in der Planbeilage 2 des Baurechtsvertrags (Beilage 2) erwähnte Parkplatz-
fläche (orange) steht nicht mehr zur Verfügung. Diese Fläche wird heute durch 
den kynologischen Verein genutzt. Obwohl diese Wiesenfläche nie als Parkflä-
che benutzt wurde, besteht dieses Servitut immer noch. Im Hinblick auf den 
Bau einer Tennishalle im Seezelg muss das Servitut aufgehoben werden. 

 
1.2 Vereinbarung über reduzierte Parkierungsgebühren 

Für den Betrieb des Schwimmbads ist eine gute Erreichbarkeit mit dem öffent-
lichen Verkehr und für den Individualverkehr wichtig. Zusammen mit dem Ord-
nungsdienst wurden die Parkierungsgebühren für Schwimmbadgäste, Vereine 
und Campingplatznutzerinnen und -nutzer definiert und mit Stadtratsbeschluss 
vom 11. Juli 2017 festgelegt (Beilage 3). Die Gebühren sind so bemessen, dass 
ein Eintritt ins Schwimmbad Hörnli zusammen mit der Tagespauschale für einen 
Parkplatz nicht mehr als CHF 10.– kostet. So kann die Parkplatzbewirtschaftung 
umgesetzt werden, ohne die gute Ertragslage des Schwimmbads zu gefährden.  
 
Über eine Vereinbarung zwischen der Stadt Kreuzlingen und der Genossen-
schaft Schwimmbad Hörnli wird die Bewirtschaftung der Parkplätze im Gebiet 
Seezelg und die Tarife für die Badegäste geregelt. Der Vertrag kann nach der 
Genehmigung des Nachtrags unterzeichnet werden (Beilage 4). 
 
 

2 Nachtrag zum Baurechtsvertrag  
Folgende Änderungen werden im Nachtrag zum Baurechtsvertrag neu verein-
bart. 

 
2.1 Artikel 6: Parkierungs-, Zugangs- und Zufahrtsrecht 

Zur bestimmungsgemässen Benützung der Baurechtsfläche räumt die Stadt 
Kreuzlingen der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli ein Zugangs- und Zu-
fahrtsrecht von der Bleichestrasse bis zum westlichen Haupteingang des 
Schwimmbads ein. 
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Die Stadt Kreuzlingen stellt ausserhalb der Baurechtsfläche Parkplätze für die 
Gäste des Schwimmbads Hörnli und anderen Nutzerinnen und Nutzer der An-
lage Seezelg zur Verfügung. Die bis zur Realisierung des Gestaltungsplans See-
zelg zur Verfügung stehende Parkierungsfläche ergibt sich aus der Planbeilage 2 
zum Baurechtsvertrag (Beilage 2), grün koloriert. Die in der Planbeilage 3 zum 
Baurechtsvertrag (Beilage 2) eingefärbte blaue Fläche bezeichnet die zur Verfü-
gung stehenden Parkplätze nach Realisierung des Gestaltungsplans Seezelg. Die 
zusätzlichen Parkierungsplätze bei Spitzenbelegung (vergleiche Planbeilage 2: 
orange kolorierte Fläche, Planbeilage 3: rot kolorierte Fläche) fallen ersatzlos 
weg. 
 

2.2 Die Parteien vereinbaren mit obligatorischer Wirkung unter II. Baurecht 
Die Parkierungsplätze gemäss Ziffer II.6 werden durch die Stadt Kreuzlingen be-
wirtschaftet. Für die Besucherinnen und Besucher des Schwimmbads gelten bis 
14. Januar 2034 wesentlich reduzierte Parkierungsgebühren. Die Parteien neh-
men bis spätestens 31. Januar 2033 Verhandlungen über die Weiterführung und 
das Ausmass der Reduktion der Parkierungsgebühren auf. Können sich die Par-
teien bis 30. September 2033 nicht einigen, ist die Baurechtsnehmerin berech-
tigt, mit einfacher schriftlicher Erklärung den Baurechtsvertrag per 31. Dezem-
ber 2033 zu kündigen. Diese Kündigung gilt als ordentliche Kündigung und nicht 
als vorzeitiger Heimfall gemäss Art. 779f ff. ZGB. 
 
 

3 Zusammenfassung 
Das Servitut zur Nutzung der Parkplatzflächen bei Hochbetrieb wird mit dem 
Nachtrag zum Baurechtsvertrag ersatzlos aufgehoben. Damit wird die heutige 
Praxis legitimiert und die Aktualisierung des Gestaltungsplans kann fertigge-
stellt werden. 
 
Eine wesentlich reduzierte Parkierungsgebühr für die Schwimmbadgäste ist für 
die Ertragslage des Schwimmbads äusserst wichtig. Mit dem vorliegenden 
Nachtrag zum Baurechtsvertrag kann die tatsächliche Nutzung vertraglich be-
reinigt werden. Gleichzeitig kann eine langfristige Regelung der Parkplatzbe-
wirtschaftung realisiert werden. Die reduzierten Parkierungsgebühren für die 
Schwimmbadgäste geben der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli eine wich-
tige und kalkulierbare Betriebssicherheit.  
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Stadtrat beantragt Ihnen, dem Nachtrag zum Baurechtsvertrag zwischen der 
Stadt Kreuzlingen und der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli betreffend Auflösung 
des Servituts zu Lasten der Parzelle Nr. 5064 der Stadt Kreuzlingen  
 
zuzustimmen. 
 
Kreuzlingen, 23. Oktober 2018 
 
Stadtrat Kreuzlingen 
 
 
Thomas Niederberger, Stadtpräsident 
 
 
 
 
Michael Stahl, Stadtschreiber 
 
 
 
 
Beilagen 
1. Gestaltungsplan Seezelg, Bestand und Planung Zukunft 
2. Baurechtsvertrag mit der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli 2007 
3. Stadtratsbeschluss vom 11. Juli 2017 betr. Tarif Parkplatz Schwimmbad Hörnli 
4. Entwurf Vereinbarung Bewirtschaftung PP Hörnli 
5. Nachtrag zum Baurechtsvertrag Genossenschaft Schwimmbad Hörnli 2007 









Beilage 2

























Stadtrat 

Auszug aus dem Protokoll vom 11. Juli 2017 
Beschluss-Nr. 2017-166 5.01.04.07 

Parkplatzbewirtschaftung 
Gebührenerhöhung bei vorhandenen Automaten und beim Schwimmbad Hörnli nach 
Unterstellung Mehrwertsteuer 

Gemäss Stadtratsbeschluss vom 27. Juni 2017 werden alle Parkierungseinnahmen der 
Mehrwertsteuer unterstellt. Dies umfasst die gesamten Einnahmen der vorhanden 
43  Parkuhren, der 19 Ticketautomaten und der noch zu erstellenden Schrankenanlage 
beim Schwimmbad Hörnli. 

a. Gebührenerhöhung bei vorhandene Automaten
Die Umstellung hat eine generelle Gebührenerhöhung um 8 % zur Folge, was
jedoch aus Gründen der Verfügbarkeit von notwendigem Kleingeld zu Erschwer-
nissen beim Zahlvorgang führt. Mit einer gezielten Erhöhung der Parkgebühren
bei einzelnen Automaten auf den „nächsten 50 Rappen-Betrag“ könnte nebst
der Erhöhung um 8 % für die MwSt. zusätzlich eine punktuelle Gebührenerhö-
hung vorgenommen werden. Laut Parkierungsreglement Art. 7 beträgt die ma-
ximale Parkierungsgebühr für gebührenpflichtige Parkflächen CHF 3.– pro
Stunde. Gemäss Art. 3 Abs. 2 des Parkierungsreglements liegt die Zuständigkeit
der Festlegung der Parkierungsgebühren beim Stadtrat.

b. Gebührentarif Parkplatz beim Schwimmbad Hörnli
Das kantonale Planungs- und Baugesetz schreibt vor, dass publikumsintensive
Anlagen mit mehr als 100 Parkplätzen gebührenpflichtig bewirtschaftet werden
müssen. Gemäss geltendem Baurechtsvertrag mit der Genossenschaft
Schwimmbad Hörnli hat die Stadt das Recht, dort eine Gebührenpflicht festzu-
legen. Allerdings sind dabei vergünstigte Konditionen vorzusehen, welche je-
doch nicht genau umschrieben sind. Das wurde an der Sitzung des Gemeinde-
rates vom 22. Januar 2015 beschlossen.

Beilage 3
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Erwägungen 
a. Gebührenerhöhung an vorhandenen Automaten: 

In Beilage eins ist ersichtlich, dass im Bereich Kursschifffahrtshafen eine Parkge-
bühr von CHF 1.50 pro Stunde, im grenznahen Gebiet CHF 2.– pro Stunde (mit 
beschränkter Parkierungsdauer von max. 1 ½ Stunden) und auf dem restlichen 
Stadtgebiet CHF 1.– pro Stunde zu bezahlen ist. Da jedoch die vorhandenen 
Parkplätze in der Nähe der Grenze überwiegend von Einkaufstouristen genutzt 
werden, ist eine Gebührenerhöhung bei diesen Automaten um CHF –.50 vorge-
sehen. Mit diesen Mehreinnahmen können die durch die MwSt. bedingten Min-
dereinnahmen aller Automaten auf dem Stadtgebiet mehr als Wett gemacht 
werden (Beilage 2). Auf eine Gebührenerhöhung bei Automaten ausserhalb der 
Grenznähe wird verzichtet. 

 
b. Gebührentarif beim Schwimmbad Hörnli (Beilage 3) 

Der Parkplatz ist von der Tarifstruktur her den Parkplätzen im Bereich Hafen 
Seegarten gleichgestellt. Aktuell beträgt die Parkgebühr CHF 1.– pro Stunde. Für 
die Besucher von Campingplatz, Restaurant Centro Italiano, Badi Hörnli, Ten-
nisclub und Kynologischem Verein wird ein reduzierter Tarif von CHF 2.– pro Tag 
verlangt. Besitzern von Saisonkarten des Schwimmbads Hörnli können für 
CHF 50.– eine Parkkarte für die Badesaison (fünf Monate) beziehen. Inhaber 
von Saisonkarten für den Campingplatz können Parkkarten für die Campingsai-
son (acht Monate) zu einem Betrag von CHF 80.– beziehen. Vereinsmitglieder 
und Mitarbeiter von dort ansässigen Vereinen wie Tennisclub, Kynologischer 
Verein, Wasserball, Schwimmbad Hörnli und Centro Italiano können Jahres-
parkkarten für CHF 50.– pro Jahr beziehen. Die Reduktion der Parkplatzgebüh-
ren für Schwimmbadbesucher erfolgt über offline-Rabattierer im Schwimmbad 
Hörnli. Für den damit verbundenem Aufwand wird die Genossenschaft mit 
CHF –.50 pro rabattiertem Parkticket entschädigt. 

 
 
Beschluss 
1. Die Parkierungsgebühren im Bereich Kursschifffahrtshafen, Bodensee-Arena 

und Emmishofen (Areal ehemalige Migros) werden ab 1. Oktober 2017 von 
CHF 1.50 pro Stunde auf CHF 2.– pro Stunde erhöht. Die Gebühr für eine Tages-
karte in diesem Bereich wird von CHF 12.– auf CHF 15.– erhöht. 
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2. Die Parkierungsgebühren bei den Kurzzeit-Parkplätzen an Haupt-, Brücken-, 
Grenz-, Freihof-, Wiesen-, Zoll- und Dufourstrasse werden ab 1. Oktober 2017 
um CHF –.50 pro Stunde auf CHF 2.50 pro Stunde erhöht. 

 
3. Die Genossenschaft Schwimmbad Hörnli wird für ihren Aufwand für den Ver-

kauf von Tagesparktickets an Schwimmbadbesucher mit CHF –.50 pro verkauf-
tem Ticket entschädigt. Die Verrechnung erfolgt per Ende der Schwimmbadsai-
son. 

 
4. Die Tarife gemäss Beilage 3 für die Parkplätze beim Schwimmbad Hörnli werden 

ab der Saison 2018 genehmigt. 
 
5. Mitteilung an 

‒ Stadtrat Thomas Beringer 
‒ Stadtschreiber Thomas Niederberger 
‒ Ruedi Wolfender, Leiter Gesellschaft und Liegenschaften 
‒ Kurt Affolter, Leiter Sicherheit und Häfen 
‒ Albert Schuler, Leiter Ordnungsdienst und Häfen 
‒ Thomas Knupp, Leiter Finanzabteilung 
‒ Caroline Leuch, Leiterin Kommunikation und Stadtmarketing 

 
 
Stadtrat Kreuzlingen 
 
Andreas Netzle, Stadtpräsident 
 
 
 
Janine Benz, Stv. Stadtschreiberin 
 
 
 
 
 
Beilagen 
1. Übersicht Parkautomaten - Tarife 
2. Übersichtsplan Automaten 
3. Übersicht Tarife Schwimmbad Hörnli 
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Stadt Kreuzlingen

Ordnungsdienst

Uebersicht Parkautomaten - Tarife / Einnahmen Beilage 1

Total maximale Parkgebühr pro h Parkgebühr pro h Geb.-Erhöhung reine Erhöhung Einnahmen Einnahmen
Automatentyp Einnahmen Parkdauer IST pro h SOLL inkl. MWST nkl. Abgabe MWST ohne Budget 2018 Budget 2018

2016 2016 geplant geplant 8%-MWST exkl. MWST 8% MWST inkl. MWST

Hafen West TA AURA W1 15'216.15 unbegrenzt 1.50 2.00 0.50 0.35 18'785 1'503 20'288

TA AURA W2 210'780.65 unbegrenzt 1.50 2.00 0.50 0.35 260'223 20'818 281'041

TA AURA W3 232'304.05 unbegrenzt 1.50 2.00 0.50 0.35 286'795 22'944 309'739

TA AURA W4 49'888.60 unbegrenzt 1.50 2.00 0.50 0.35 61'591 4'927 66'518

TA AURA W5 159'306.30 unbegrenzt 1.50 2.00 0.50 0.35 196'674 15'734 212'408

TA AURA W6 83'795.95 unbegrenzt 1.50 2.00 0.50 0.35 103'452 8'276 111'728

TA AURA W7 38'903.60 unbegrenzt 1.50 2.00 0.50 0.35 48'029 3'842 51'871

TA AURA W8 77'128.00 unbegrenzt 1.50 2.00 0.50 0.35 95'220 7'618 102'837

Bodensee-Arena TA AURA BA1 134'404.35 unbegrenzt 1.50 2.00 0.50 0.35 165'931 13'275 179'206

Emmishofen (ex. Migros) TA AURA PE1 116'269.85 unbegrenzt 1.50 2.00 0.50 0.35 143'543 11'483 155'026

TA AURA PE2 182'661.70 unbegrenzt 1.50 2.00 0.50 0.35 225'508 18'041 243'549

Tageskarte 12.00 15.00 3.00 1.89

Wochenkarte 30.00 30.00 0.00 -2.22 

Monatskarte 60.00 60.00 0.00 -4.44 

Hafen Ost TA AURA O2 4'511.50 unbegrenzt 1.00 1.00 0.00 -0.07 4'177 334 4'512

TA AURA O3 26'673.35 unbegrenzt 1.00 1.00 0.00 -0.07 24'698 1'976 26'673

TA AURA O4 4'166.50 unbegrenzt 1.00 1.00 0.00 -0.07 3'858 309 4'167

Werkhof TA AURA WE1 23'452.35 unbegrenzt 1.00 1.00 0.00 -0.07 21'715 1'737 23'452

Bärenplatz TA AURA B1 104'236.90 unbegrenzt 1.00 1.00 0.00 -0.07 96'516 7'721 104'237

TA AURA B2 0.00 unbegrenzt 1.00 1.00 0.00 -0.07 0 0 0

Tageskarte 8.00 8.00 0.00 -0.59 

Wochenkarte 30.00 30.00 0.00 -2.22 

Monatskarte 60.00 60.00 0.00 -4.44 
 

PU TOM KZ 1-32 285'952.00 1½ Stunden 2.00 2.50 0.50 0.31 330'963 26'477 357'440

TA AURA Z1 82'587.05 1½ Stunden 2.00 2.50 0.50 0.31 95'587 7'647 103'234

TA AURA Z2 56'210.95 1½ Stunden 2.00 2.50 0.50 0.31 65'059 5'205 70'264

Schul-, Gaissberg-, Brüel-, 
Marktstrasse und 
Helvetiaplatz

PU TOM 33-43 98'296.00 unbegrenzt 1.00 1.00 0.00

-0.07 91'015 7'281 98'296

1'986'745.80 2'339'339 187'147 2'526'486

Standort Automat

Kurzzeit-Parkplätze an 
Haupt-, Brücken-, Grenz-, 
Freihof-, Wiesen-, Zoll-, 
Dufourstrasse
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Stadt Kreuzlingen

Ordnungsdienst

Uebersicht Parkautomaten - Tarife / Einnahmen Beilage 3

notwendige Parkgebühr Anzahl Einnahmen Einnahmen
Benutzer / Profil Infrastruktur inkl. MWST Schätzung Budget 2018 Budget 2018

geplant exkl. MWST 8% MWST inkl. MWST

Ticket 1.00 / Stunde 20000 18'400 1'600 20'000

Kurzparker 1

offline Ticket-

Rabattierer 2.00 / Tag 10000 18'400 1'600 20'000

Kurzparker 3

offline Ticket-

Rabattierer 2.00 / Tag 3000 5'520 480 6'000

Kurzparker 4

offline Rabattierer 

mit

2 Funktionen

0

2.00 / Tag

8000

3000 5'520 480 6000

Kurzparker 5

offline Ticket-

Rabattierer 2.00 / Tag 1000 1'840 160 2000

Dauerparker

Parkkarte

Verkauf beim OD 50.00 / Jahr 200 9'200 800 10000

Long-Range-Tag 

(RFID-Kleber) 0.00 50 0 0 0

Pächter Handsender 0.00 4 0 0 0

ÖV Handsender 0.00 0 0 0

Fahrende

Parkkarte, im 

Stellplatzpreis 

inbegriffen 0.00 0 0 0

ABO's

Parkarte, Abgabe 

durch Hörnli

50.00 / Bade-

saison

ca. 5 Monate 200 9'200 800 10000

Parkarte, Abgabe 

durch Camping

80.00 / Camping-

saison

ca. 8 Monate 100 7'360 640 8000

75'440 6'560.00 82'000.00

Die ersten 30 Minuten der Parkierungsdauer ist kostenlos
Die Bewirtschaftungszeit ist täglich von 07.00 - 20.00 Uhr

Standort

Schrankenanlage Parkplatz 
Schwimmbad Hörnli

Parkierer allgemein

Besucher Camping, Besucher Reka, Badi Hörnli, etc.

Besucher Restaurant Centro Italiano

Tagesgäste Tennisclub, auf eigenem PP

                                       auf PP Areal Hörnli

Kynologischer Verein 

Vereinsmitglieder und  Mitarbeiter (Tennisclub, Kynologischer Verein, 

Wasserball, Centro, Hörnli, etc.)

Fahrzeuge Werkhof, Bauverwaltung, Feuerwehr, TB

Landwirt

Stadtbus

vorherige Anmeldung beim OD

Inhaber von Saisonkarte für Badi

Inhaber von Saisonkarte für Campingplatz

 



VEREINBARUNG 

zwischen 

Stadt Kreuzlingen, Hauptstrasse 62, 8280 Kreuzlingen,  

vertreten durch Stadtpräsident Thomas Niederberger und Stadtschreiber Michael Stahl 

Stadt 
und 

Genossenschaft Schwimmbad Hörnli, Schwimmbadstrasse 2, 8280 Kreuzlingen, 

vertreten durch Jürg Schlatter, Präsident, und Felix Jetter, Kassier 

Genossenschaft 

I. Einleitung 

Die Parkplätze beim Schwimmbad Hörnli im Gebiet Seezelg sind nach kantonaler Vorgabe 
zu bewirtschaften. Die Stadtverwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft 
Schwimmbad Hörnli und anderen betroffenen Nutzern des Areals eine  Lösung mit Wirkung 
ab 2018 erarbeitet.  

Im Nachtrag vom (Datum) (Beilage 1) zum Baurechtsvertrag vom 5. Oktober 2007 (Beilage 
2) zwischen der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli und der Stadt Kreuzlingen werden un-
ter Ziff. II( Baurecht) Ziff. 6 (Parkierungs-, Zugangs- und Zufahrtsrecht) folgende Rahmenbe-
dingungen für die Bewirtschaftung der Parkplätze im Seezelg neu festgelegt: 

Die Parkplätze gemäss Ziffer II/6 können durch die Stadt Kreuzlingen bewirtschaftet werden. 
Für die Besucher des Schwimmbads gelten bis 14. Januar 2034 wesentlich reduzierte Par-
kierungsgebühren. Diese werden vom Stadtrat festgelegt. Die Parteien nehmen bis spätes-
tens 31. Januar 2033 Verhandlungen über die Weiterführung und das Ausmass der Reduk-
tion der Parkierungsgebühren auf. Können sich die Parteien bis 30. September 2033 nicht 
einigen, ist die Baurechtsnehmerin berechtigt, mit einfacher schriftlicher Erklärung den Bau-
rechtsvertrag per 31. Dezember 2033 zu kündigen. Diese Kündigung gilt als ordentliche 
Kündigung und nicht als vorzeitiger Heimfall gemäss Art. 779f ff. ZGB. 

Auf Grund dieser Ausgangslage treffen die Parteien folgende: 

II. Vereinbarungen über die Bewirtschaftung der Parkplätze im Gebiet Seezelg

Infrastruktur 
 Am Gebäude des Haupteingangs zum Schwimmbad Hörnli werden ausserhalb der Bade-
anstalt zwei Ticketautomaten installiert. Die Betreuung der Ticketautomaten obliegt der 
Stadt Kreuzlingen. Die Stromversorgung erfolgt über die Stadt. Die Genossenschaft 
Schwimmbad Hörnli erlaubt die Positionierung der Automaten und das Zugangsrecht für die 
Mitarbeitenden der Stadt.  

Innerhalb des Bads werden zwei Ticketautomaten für die Gäste des Schwimmbads aufge-
stellt. Im Kassengebäude wird für die Steuerung des Schrankensystems ein Computer in-
stalliert. Die Genossenschaft erlaubt diese notwendigen technischen Infrastrukturen zur Be-
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wirtschaftung der Parkplätze. Die Kosten aller zusätzlichen technischen Einrichtungen und 
deren technischer Unterhalt inkl. Störungsdienst trägt die Stadt. Die Genossenschaft über-
nimmt das Bargeld-Handling. Das bargeldlose Bezahlen läuft ebenfalls über die Genossen-
schaft.  

Für den Verkauf der Saisonparkierungskarten muss die aktuelle Software des heutigen 
Kassensystem des Schwimmbads angepasst werden. Diese Kosten trägt die Genossen-
schaft. Zukünftige System-Mehrkosten, z.B. bei Ersatz des bestehenden Systems, werden 
durch die Stadt bezahlt. 

Für das Handling rund um die Bewirtschaftung der Parkplätze wird die Genossenschaft pro 
bezahltem Tagesticket mit einem Betrag von ¼ der Pauschale entschädigt. Am Verkaufser-
lös der Saisonparkierungskarten ist die Genossenschaft nicht beteiligt. 

Parkierungsgebühren 
Die Parkierungsgebühren werden vom Stadtrat festgelegt. Wie im Baurechtsvertrag festge-
halten, profitieren die Gäste des Schwimmbads von einem reduzierten Tarif. 

Parkierungsgebühren werden täglich zwischen 06:00 und 20:00 Uhr erhoben. Ausserhalb 
dieser Zeiten werden Einfahrtstickets ausgegeben, auch wenn in diesem Zeitraum keine 
Gebühren erhoben werden. So ist eine Ausfahrt auch am Folgetag nach Entrichtung der 
Parkgebühr gewährleistet. 

Reduzierte Tarife für die Gäste des Schwimmbad Hörnli  
Für eine Saison 

• Gültig vom 25. April bis 25. September jeden Jahres 

• Berechtigt sind Schwimmbadgäste mit gültigen Saisonkarten 

• Saisonpauschale von CHF 50.00 
Für einen Tag 

• Tagespauschale von CHF 2.00 
 

Eine Tarifänderung ist erstmal ab dem Jahr 2022 möglich. Eine allfällige Anpassung wird mit 
der Genossenschaft frühzeitig abgesprochen. 

Bezahlung der Parkierungsgebühren und Verkauf von Saisonparkierungskarten  
Die Parkierungsgebühren auf dem Gebiet Seezelg werden grundsätzlich an zwei Ticketau-
tomaten beim Haupteingang des Schwimmbades Hörnli zu den ordentlichen Tarifen entrich-
tet.  

Die Gäste des Schwimmbads Hörnli haben die Möglichkeit, zu reduzierten Konditionen (sie-
he oben) eine Saisonparkierungskarte an der Kasse des Schwimmbads zu erwerben oder 
das Einfahrtsticket im Bad an zwei zur Verfügung stehenden Automaten im Schwimmbad 
Hörnli zu entwerten. Nur wer über einen gültigen Eintritt ins Bad verfügt, darf die Einfahrts-
karten an den Automaten im Bad entwerten.  

Betriebsablauf 
Vor Saisonbeginn bestellt die Genossenschaft Schwimmbad Hörnli bei der Stadt die nötige 
Anzahl von Saisonparkierungskarten (Vorlauf 30 Arbeitstage). Diese werden über das Kas-
sensystem  der Genossenschaft abgerechnet. Ende Saison wird der Restbestand berechnet 
und mit dem Kassenbericht abgeglichen. Ebenfalls werden die Einnahmen aus den Ticke-
tautomaten innerhalb des Schwimmbads erfasst und mit den beiden Kontrollstellen (Auto-
mat, Schrankenzählung) verglichen und berechnet. Die Stadt stellt jeweils bis Mitte Oktober 
der Genossenschaft die Rechnung für die Parkierungsgebühren, abzüglich der vereinbarten 
Beteiligung . 

Berechtigungen zur Schrankensteuerung 
Verwaltungsmitglieder und Mitarbeitende der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli sind be-
rechtig, in Ausnahmesituationen  die Ein- oder Ausfahrtschranken zu öffnen. Dazu wird eine 
Steuerung im Kassenbereich des Schwimmbads installiert. 
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Als Ausnahmesituationen gelten: 

• Bei der Ausfahrt: Rückstau an frequenzstarken Tagen 

• Bei der Einfahrt: Rückstau bis hoch zum Seepark (absolute Ausnahmesituation) 

• Notzufahrten von Sanitäts- oder Rettungsfahrzeugen 
 

Parkierungsgebühren für Mitarbeitende und Lieferanten 
Mitarbeitende 
Die bei der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli beschäftigten Mitarbeitenden, die Verwal-
tungsmitglieder sowie die Betreiber des Schwimmbadkiosks können eine Ganzjahreszu-
fahrtskarte zum Preis von CHF 50.00 erwerben. Die Ganzjahreszufahrtskarten werden auf 
Antrag der Genossenschaft vom Ordnungsdienst verlängert. 

Lieferanten 
Die Schrankenanlage kann über die Busspur bei der Ein- und Ausfahrt mit einem SMS- Sig-
nal angesteuert werden. So wird die Anlieferung gewährleistet. 

 
Schlussbestimmungen 
Diese Vereinbarung tritt auf den 01. Oktober 2018 in Kraft. Sie steht unter dem Vorbehalt 
der rechtsgültigen Unterzeichnung sowie der rechtskräftigen Zustimmung des Gemeindera-
tes Kreuzlingen zum Nachtrag des Baurechtsvertrages und bleibt wirksam während der Gel-
tungsdauer des Nachtrages zum Baurechtsvertrag. 

Schweizer Recht ist anwendbar. Gerichtsstand ist Kreuzlingen. 

Die Vereinbarung wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein Exemplar. 

 

 

Für die Stadt: 

 

Kreuzlingen, _________________________ 

 

 

_________________________________________ 

Thomas Niederberger, Stadtpräsident 

 

 

_________________________________________ 

Michael Stahl, Stadtschreiber 
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Für die Genossenschaft: 

 

Kreuzlingen, __________________________ 

 

_________________________________________ 

Jürg Schlatter, Präsident 

 

_________________________________________ 

Felix Jetter, Mitglied 

 



Öffentliche Urkunde  
über 

Nachtrag zum 
BAURECHTSVERTRAG 

zwischen der 

Stadt Kreuzlingen, 8280 Kreuzlingen 

vertreten durch Thomas Niederberger, Stadtpräsident und Michael Stahl, Stadtschreiber 

(Grundeigentümerin und Baurechtsbelastete) 

und der 

Genossenschaft Schwimmbad Hörnli, mit Sitz in 8280 Kreuzlingen, Schwimmbadstrasse 2, 

8280 Kreuzlingen, UID: CHE-103.358.384 

vertreten durch die Kollektivzeichnungsberechtigten Jürg Schlatter, Kreuzlingen, Präsident, und 

Urs Oberhänsli, Kreuzlingen, Vizepräsident. 

(Baurechtsberechtigte) 

Zwischen den Parteien besteht der Baurechtsvertrag, im Grundbuch eingetragen am 

12. Oktober 2007 auf Grundstück 6059 Grundbuch Kreuzlingen.

Es werden folgende Änderungen und Ergänzungen am bestehenden Baurechtsvertrag vom 12. 

Oktober 2007 vereinbart (Änderungen und Ergänzungen kursiv): 

II. Baurecht
6. Parkierungs-, Zugangs- und Zufahrtsrecht

Zur bestimmungsgemässen Benützung der Baurechtsfläche räumt die Baurechtsbelastete der 

Baurechtsberechtigten ein Zugangs- und Zufahrtsrecht von der Bleichestrasse her bis zum 

westlichen Haupteingang des Schwimmbades ein. 

Die Grundeigentümerin stellt ausserhalb der Baurechtsfläche Parkplätze für die Besucher des 

Schwimmbades „Hörnli“ und anderer Nutzer der Anlage in der „Seezelg“ zur Verfügung. Die bis 

zur Realisierung des Gestaltungsplans „Seezelg“ zur Verfügung stehende Parkierungsfläche 

ergibt sich aus dem  Plan 2 „Situation“ Parkplätze vor Realisierung der Rasensportplätze GP 

„Seezelg“, grün koloriert. Die im Plan 3 eingezeichnete blaue Fläche bezeichnet die zur 

Verfügung gestellten Parkplätze nach Realisierung des Gestaltungsplans „Seezelg“. Die 
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zusätzlichen Parkplätze bei Spitzenbelegung (vgl. Plan 2: orange kolorierte Fläche, Plan 3: rot 

kolorierte Fläche) fallen ersatzlos weg. 

 

- - - - - 
 

Die Parteien vereinbaren mit obligatorischer Wirkung: 

 

Die Parkplätze gemäss Ziffer II.6 können durch die Stadt Kreuzlingen bewirtschaftet werden. 

Für die Besucher des Schwimmbads gelten bis 14. Januar 2034 wesentlich reduzierte 

Parkierungsgebühren. Die Parteien nehmen bis spätestens 31. Januar 2033 Verhandlungen 

über die Weiterführung und das Ausmass der Reduktion der Parkierungsgebühren auf. Können 

sich die Parteien bis 30. September 2033 nicht einigen, ist die Baurechtsnehmerin berechtigt, 

mit einfacher schriftlicher Erklärung den Baurechtsvertrag per 31. Dezember 2033 zu kündigen. 

Diese Kündigung gilt als ordentliche Kündigung und nicht als vorzeitiger Heimfall gemäss Art. 

779f ff. ZGB.  

 

Die Baurechtsbelastete räumt der Baurechtsberechtigten im Rahmen dieses Baurechts das 

Durchleitungsrecht ein für sämtliche erforderlichen Werkleitungen (wie Kanalisation, Wasser, 

Elektrizität, Gas, etc.). 

- - - - - 
 

Weitere Vertragsbestimmungen 

1. Der Gemeinderat Kreuzlingen hat diesem Vertrag am [Datum] ebenfalls zugestimmt. Die 

gesetzliche Referendumsfrist ist am [Datum] unbenutzt abgelaufen. 

 

2. Die Beurkundungs- und Grundbuchgebühren tragen die Vertragsparteien gemeinsam je 

zur Hälfte. 

 

3. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem vorliegenden Nachtrag bilden die 

ordentlichen Zivilgerichtsinstanzen zuständig für Kreuzlingen. Anwendbar ist 

schweizerisches Recht. 

 

4. Der Grundbucheintrag dieser Änderung des Baurechtsvertrages hat sofort zu erfolgen. 
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